
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeiten 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und des Asylgesetzes 
(AsylG) 
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das   

 

Landratsamt Freyung Grafenau 

Grafenauerstraße 44 

94078 Freyung 

Telefon: 08551/57-0 

poststelle@ landkreis-frg.de 

 

 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

Datenschutzbeauftragter 

Wolfkerstraße 3 

94078 Freyung 

08551/57-343 

datenschutz@landkreis-frg.de 

 

 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die Ausländerbehörde erfasst Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe der ausländerrechtlichen Bestimmungen in 

einer Ausländerdatei sowie im Ausländerzentralregister. Auf Grundlage dieser Daten werden aufenthaltsrechtliche 

Erlaubnisse und sonstige Bescheinigungen über den Aufenthaltsstatus sowie Auskünfte erteilt. Darüber hinaus werden 

Ihre Daten verarbeitet, soweit das für ordnungsrechtliche Verfügungen, sonstige Anordnungen und Nebenbestimmungen 

sowie zu deren Durchsetzung erforderlich ist. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG), den 

aufgrund des Aufenthaltsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen (u.a. Aufenthaltsverordnung, 

Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung), dem Asylgesetz, dem Ausländerzentralregistergesetz, der 

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister und dem Bayerischen Datenschutzgesetz. 

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach § 86 AufenthG, § 82 Abs. 5 AufenthG, §§ 73, 85a 

bis 88a, 90-91g AufenthG, §§ 71 — 76a AufenthV.  

 

Die öffentliche Stelle verarbeitet folgende personenbezogenen Daten von Ihnen: 

Name und Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Geburtsort, Geburtsland, Anschrift, Staatsangehörigkeit, 

Aliaspersonalien, Einreisedatum, Festnahmedatum, Familienstand, Daten über das Bestehen familiärer Beziehungen und 

Abhängigkeitsverhältnissen, Daten der Identitätsdokumente, in Strafverfahren verwendete Daten und Sachverhalte, 

Familienverband und sonstige im AZR gespeicherte Sachverhalte, Einbürgerung, Gewerbemeldungen, Arbeitgeber, 

Krankenversicherung und sonstige Daten, wenn sie für die gesetzlichen Maßnahmen erforderlich sind. 
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5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

- Ausländerzentralregister gem. AZR-Gesetz und AZRG-DV 

-       Personalien an das Bundeszentralregister für Auskunftsersuchen aus dem Zentralregister gem. § 41 Abs. 1 Nr. 7 BZRG 

-      sonstige in den §§ 72, 73, 82 Abs. 5, die §§ 85a bis 88a, 90-91g AufenthG genannte Stellen, sowie weitere öffentliche 

       Stellen, soweit sich im weiteren Verfahren ergibt, dass eine Weiterleitung der personenbezogenen Daten nach den 

       geltenden Rechtsvorschriften erforderlich und zulässig ist (z.B. an andere Ausländerbehörden, sonstige Behörden, 

       Gerichte und konsularische Vertretungen bzw. an die zuständigen Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 

       Union nur, wenn dies gesetzlich erlaubt ist. 

Eine Übermittlung an Länder außerhalb der Europäischen Union sowie internationale Organisationen findet nur statt, 

soweit dies nach Kapitel V der Datenschutzgrundverordnung zulässig ist. 

 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Freyung-Grafenau so lange gespeichert, wie dies unter 

Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und zur Erfüllung von Dokumentationspflichten gemäß AufenthG, 

AZR-Gesetz und AZRG-DV notwendig ist. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen ergeben sich aus dem Einheitsaktenplan für 

die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Verzeichnis der Aufbewahrungsfristen sowie ggf. aus Spezialgesetzen.  

Die nach der Aufenthaltsverordnung in der Ausländerdatei erfassten Daten sind zehn Jahre nach Fortzug aus dem 

Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde zu löschen, bei Einbürgerung und im Todesfall sind sie regelmäßig nach fünf 

Jahren zu löschen. Die Daten eines Ausländers, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wurde, werden 

gemäß  § 91 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zehn Jahre nachdem die Sperrwirkungen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 

3 AufenthG abgelaufen sind gelöscht. 

 

7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO). 

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

(Art. 17 und 18 DSGVO). 

 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 

DSGVO). 

 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür erfüllt sind. 

 

 

 

 



Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz: 

 
Bayerischer Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Postfach 22 12 19, 80502 München (Postanschrift) 

Wagmüllerstraße 18, 80538 München (Hausanschrift) 
Telefon: 089/212672-0 

Fax: 089/212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung 

jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  

 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

 

Aufgrund Ihrer gesetzlichen Mitwirkungspflichten sind Sie verpflichtet, auf Verlangen gegenüber der  

Ausländerbehörde Angaben zu Ihren personenbezogenen Daten zu machen. Verstöße dagegen sind nach §95 Abs. 1 

Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 2 AufenthG strafbar. 

       Werden die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt, kann eine Bearbeitung Ihres Anliegens/Ihres Antrags  

       nicht erfolgen. Im Übrigen ergibt sich die Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten aus dem Freizügigkeitsgesetz/EU. 

 

       Weitere Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter 

       www.freyung- grafenau.de/dsgvo oder können Sie bei Ihrem/Ihrer zuständigen Sachbearbeiter/in erfragen.  

 

 

 
 

 


